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19. Kundmachung der Wahl des Betriebsrats für das wissenschaftliche  
Universitätspersonal der Medizinischen Universität Innsbruck 

1. In den Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals sind 15 Mitglieder zu wählen. 
 
2. Die Liste der Wahlberechtigten liegt nebst einem Ausdruck der Betriebsrats-Wahlordnung 1974 im Büro 
des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal, Chirurgie 2. Stock, Flachbau, Anichstraße 35, 6020 
Innsbruck und im Rektorat, Innrain 52, 6020 Innsbruck, zur Einsicht für alle im Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer auf. 
 
3. Einwendungen gegen die Wählerinnenliste/Wählerliste können von jeder/jedem im Betrieb beschäftigten 
wahlberechtigten Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer bis zum 05.11.2025 bei der/dem unterzeichnenden Vorsit-
zenden des Wahlvorstandes eingebracht werden. Verspätet eingebrachte Einwendungen bleiben unberück-
sichtigt. 
 
4. Wahlvorschläge, welche die Wahlwerberinnen/Wahlwerber genau bezeichnen müssen, sind ab Wahl-
kundmachung schriftlich bis zum 05.11.2025 bei einem Mitglied des Wahlvorstandes einzureichen. Verspä-
tet eingebrachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Jeder Wahlvorschlag muss ein Verzeichnis von 
höchstens doppelt so vielen Wahlwerberinnen/ Wahlwerber als Mitglieder des Betriebsrates zu wählen sind 
(=30 Wahlwerberinnen/ Wahlwerber), enthalten. Ein Wahlvorschlag ist nur dann gültig, wenn er von mindes-
tens 19 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern unterfertigt ist. Dabei werden auf die erforderliche Anzahl von 
Unterschriften die allfälligen Unterschriften von Wahlwerberinnen/Wahlwerbern nur bis zu einer Höhe von 
neun angerechnet. Eine/einer der Unterzeichnerinnen/Unterzeichner des Wahlvorschlages ist als Vertrete-
rin/Vertreter desselben anzuführen. Der Wahlvorschlag ist mit einer unterscheidenden Bezeichnung (Frakti-
ons- oder Listenname) zu versehen. 
 
5. Die zur Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschläge werden vom 13.11.2025 bis zum Wahltag im Büro 
des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal, Chirurgie 2. Stock, Flachbau, Anichstr. 35, 6020 Inns-
bruck zur Einsicht der Wahlberechtigten aufliegen. 
 
6. Die Stimmabgabe findet am 19. und 20. November 2025, jeweils von 07:00 bis 17:00 statt: 
 
19.11.2025 
07.00 – 10.15 Uhr MZA Erdgeschoß (vor Hörsaal/Seminarräume) 
10.45 – 13.30 Uhr Kinder-Herzzentrum Erdgeschoß 
14.00 – 17.00 Uhr CCB Erdgeschoß Foyer 
 
20.11.2025 
07.00 – 10.00 Uhr Chirurgie 2. OG (vor OP-Lifte) 
10.30 – 13.00 Uhr Kinder-Herzzentrum Erdgeschoß 
13.30 – 17.00 Uhr Foyer Fritz-Pregl-Straße 3 
 
Zusätzlich wird allen Beschäftigten die Möglichkeit geboten, mittels Briefwahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. 
 
7. Es sind nur jene Stimmen gültig, die für einen zur Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschlag abgegeben 
werden. Der Wahlvorschlag ist am Stimmzettel anzukreuzen bzw. auf eindeutige Weise zu kennzeichnen 
oder durch Angabe einer Wahlwerberin/eines Wahlwerbers oder mehrerer Wahlwerberinnen/Wahlwerber zu 
bezeichnen. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass die Wählerin/der Wähler in der Wahlzelle den aus-
gefüllten Stimmzettel in einen leeren, unbeschrifteten Umschlag gibt. Dieser wird anschließend vor der Wahl-
leiterin/dem Wahlleiter ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. 
 
8. Für die Stimmabgabe wird ein einheitlicher Stimmzettel aufgelegt. 
 
9. Wahlberechtigte, die wegen Urlaubs, Karenzurlaubs, Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildiens-
tes, Krankheit, infolge der Ausübung ihres Berufs oder anderer wichtiger, ihre Person betreffender Gründe, 
an den Wahltagen an der persönlichen Stimmabgabe verhindert sind, können bis spätestens 11.11.2025 
beim Vorsitzenden des Wahlvorstandes die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen. Dabei ist anzugeben, 
ob die Wahlunterlagen persönlich im Betriebsratsbüro für das wiss. Personal behoben wird oder per Post 
zugesandt werden soll. 
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Wird eine Wahlkarte ausgestellt, hat die/der Wahlberechtigte den ausgefüllten Stimmzettel in den vom 
Wahlvorstand ausgehändigten oder übermittelten Umschlag (Wahlkuvert), der keinerlei Aufschrift oder Zei-
chen tragen darf, die auf die Person der Wählerin/des Wählers schließen lassen, zu geben, diesen Um-
schlag geschlossen gemeinsam mit der vom Wahlvorstand ausgestellten Wahlkarte in einen Briefumschlag 
zu legen und diesen so dann verschlossen im Postwege oder durch Einwurf in den Briefkasten (vor der Tür) 
des Betriebsrats für das wiss. Personal dem Wahlvorstand zu übermitteln. Die Einsendung hat so zeitge-
recht zu erfolgen, dass das Wahlkuvert spätestens am 20.11.2025 bis 17:00 Uhr beim Wahlvorstand ein-
langt. 
 
Ohne Wahlkarte oder verspätet eingelangte Stimmzettel sind ungültig. Auch nach Ausstellung einer Wahl-
karte bleibt die/der Wahlberechtigte zur persönlichen Stimmabgabe berechtigt, doch nur dann, wenn er/sie 
die ihm/ihr ausgestellte Wahlkarte dem Wahlvorstand übergibt. 
 
10. Die Mitglieder des Wahlvorstands sind: 

− Ao.Univ.-Prof. Dr. Erich BRENNER, MME 

− Univ.-Prof.in Dr.in Susanne KASER  

− Ao. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Judith LECHNER 
 
Ersatz-Mitglieder: 

− Dr.in Sara DENICOLO, PhD 

− Ass.-Prof. PD Dr. Benedikt SCHÄFER, PhD 

− PDin Dr.in Julia WANSCHITZ 
 
 

Ao.Univ.Prof. Dr. Erich Brenner, MME 

Vorsitzender des Wahlvorstands für die Betriebsratswahl 
des wissenschaftlichen Personals 

20. Kundmachung der Wahl des Betriebsrats für das allgemeine  
Universitätspersonal der Medizinischen Universität Innsbruck 

1. An der Medizinischen Universität Innsbruck sind in den Betriebsrat für das allgemeine Universitäts-
personal 14 Mitglieder zu wählen. 
 

2. Die Liste der Wahlberechtigten liegt nebst einem Abdruck der Betriebsrats-Wahlordnung 1974 im 
Büro des Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal (Schöpfstraße 45, 6020 Innsbruck) in 
der Zeit von 09:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung zur Einsicht für alle im Betrieb beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf. 

 
3. Einwendungen gegen die Wählerliste können von jeder bzw. jedem einzelnen im Betrieb beschäftig-

ten wahlberechtigten Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer bis zum 03.11.2025 beim Vorsitzenden des 
Wahlvorstands möglichst schriftlich eingebracht werden. Verspätet eingebrachte Einwendungen 
bleiben unberücksichtigt. 

 
4. Wahlvorschläge, welche die Wahlwerberinnen und Wahlwerber genau bezeichnen müssen, sind ab 

Wahlkundmachung schriftlich bis zum 05.11.2025 bei einem Mitglied des Wahlvorstands einzu-
reichen. Verspätet eingebrachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. 

 Jeder Wahlvorschlag muss ein Verzeichnis von höchstens doppelt so vielen Wahlwerberinnen und 
Wahlwerbern als zu wählende Betriebsratsmitglieder enthalten. Ein Wahlvorschlag ist nur dann 
gültig, wenn er von mindestens 16 Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern unterfertigt ist; hierbei 
werden auf die erforderliche Anzahl von Unterschriften die allfälligen Unterschriften von 
Wahlwerberinnen und Wahlwerbern nur bis zu einer Höhe von acht angerechnet. Eine 
Unterzeichnerin bzw. ein Unterzeichner des Wahlvorschlags ist als Vertreterin bzw. Vertreter des 
Wahlvorschlags anzuführen. Der Wahlvorschlag ist mit einer unterscheidenden Bezeichnung 
(Fraktions-, Listenname) zu versehen. 
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5. Die zur Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschläge liegen ab 14.11.2025 bis einschließlich 
18.11.2025 im Büro des Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal (Schöpfstraße 45, 
6020 Innsbruck) jeweils in der Zeit von 09:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung zur Einsicht der 
Wahlberechtigten auf. 
 

6. Die Stimmabgabe findet am 19.11.2025 und am 20.11.2025 statt:  
19.11.2020, 07:00 – 10:15 Uhr, MZA Erdgeschoß 
19.11.2025, 10:45 – 13:30 Uhr, Kinder-Herzzentrum Erdgeschoß 
19.11.2025, 14:00 – 16:00 Uhr, CCB Erdgeschoß 
20.11.2025, 07:00 – 12:00 Uhr, Fritz-Pregl-Straße 3 Erdgeschoß 
20.11.2025, 12:30 – 15:00 Uhr, Anatomie Aula 

 
7. Für die Stimmabgabe wird ein einheitlicher Stimmzettel aufgelegt. 

 
8. Es sind nur jene Stimmen gültig, die für einen zur Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschlag ab-

gegeben werden. Der Wahlvorschlag ist auf dem Stimmzettel anzukreuzen, zu unterstreichen oder 
auf sonstige Weise, wie zB durch Durchstreichen aller übrigen Wahlvorschläge oder durch Angabe 
einer Wahlwerberin oder eines Wahlwerbers oder mehrerer Wahlwerberinnen oder Wahlwerber, 
eindeutig zu bezeichnen. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass die Wählerin bzw. der Wähler 
in der Wahlzelle den ausgefüllten Stimmzettel in einen leeren und nicht beschrifteten Umschlag gibt 
und den Umschlag ungeöffnet in die Urne legt. 

 Blinde oder schwer sehbehinderte Personen dürfen sich von einer Begleitperson, die sie selbst 
auswählen können, bei der Wahlhandlung helfen lassen. 

 
9. Wahlberechtigte, die wegen Urlaub, Karenz, Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes 

oder Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen an der persönlichen Stimmabgabe verhindert 
sind, können zur Wahrung ihres Wahlrechts spätestens bis 11.11.2025 beim Vorsitzenden des 
Wahlvorstands die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen. Der Antrag muss eine Zustelladresse 
für die Wahlkarte nennen. Mit der ausgestellten Wahlkarte werden ein Stimmzettel, ein Wahlkuvert 
und ein frankiertes und an den Wahlvorstand adressiertes Briefkuvert an die Wählerin bzw. den 
Wähler geschickt. Der Stimmzettel ist in das Wahlkuvert zu legen. Das Wahlkuvert ist zu verschlie-
ßen. Auf dem Wahlkuvert dürfen keine Aufschriften oder Zeichen vorhanden sein, die auf die Person 
der Wählerin bzw. des Wählers schließen lassen. Das Wahlkuvert und die Wahlkarte sind in das an 
den Wahlvorstand adressierte Briefkuvert zu legen. Dieses ist verschlossen im Postweg dem Wahl-
vorstand zu übermitteln. Die Einsendung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass das Wahlkuvert spä-
testens am 20.11.2020 bis 15:00 Uhr beim Wahlvorstand einlangt. Ohne Wahlkarte oder verspätet 
eingelangte Stimmzettel sind ungültig. Auch nach Ausstellung einer Wahlkarte bleibt die bzw. der 
Wahlberechtigte zur persönlichen Stimmabgabe berechtigt, jedoch ist die Wahlkarte mitzubringen 
und dem Wahlvorstand zu übergeben. 
 

10. Die Mitglieder des Wahlvorstands sind:  
Dr.in Asita Djanani-Torggler 
Mag.a Claudia Baumholzer (Vorsitzende) 
Mathias Schaller (stellvertretender Vorsitzender) 

 
Die Ersatzmitglieder des Wahlvorstands sind:  

Dr.in  Yasmin Alp 
Mag.a Lisa Lasser 
Christian Weidhofer 

 

Mag.a Claudia Baumholzer e.h. 

Vorsitzende des Wahlvorstands für die Betriebsratswahl  
des allgemeinen Universitätspersonals
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21. Kundmachung der Wahl der Behindertenvertrauensperson der  
Medizinischen Universität Innsbruck 

1. An der Medizinischen Universität Innsbruck sind eine Behindertenvertrauensperson und zwei Stell-
vertreterinnen bzw. Stellvertreter zu wählen. 

 
2. Die Liste der Wahlberechtigten, das sind alle begünstigten Behinderten, die am Tag der Wahlaus-

schreibung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind, liegt beim Vorsitzenden des Wahlvor-
stands auf. Jede Arbeitnehmerin bzw. jeder Arbeitnehmer erhält auf die persönliche Anfrage vom 
Vorsitzenden des Wahlvorstands die persönliche Auskunft, ob sie oder er auf der Liste der Wahlbe-
rechtigten aufscheint. 

 
3. Einwendungen gegen die Wählerliste können von jeder Arbeitnehmerin bzw. jedem Arbeitnehmer 

ausschließlich in eigener Sache und bis zum 03.11.2025 beim Vorsitzenden des Wahlvorstands 
möglichst schriftlich eingebracht werden. Verspätet eingebrachte Einwendungen bleiben unberück-
sichtigt. 

 
4. Wahlvorschläge, welche die Wahlwerberinnen und Wahlwerber genau bezeichnen müssen, sind ab 

Wahlkundmachung schriftlich bis zum 05.11.2025 bei einem Mitglied des Wahlvorstands einzu-
reichen. Verspätet eingebrachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. 

 Jeder Wahlvorschlag muss drei Wahlwerberinnen bzw. Wahlwerber enthalten. Die bzw. der an 
erster Stelle genannte Wahlwerberin bzw. Wahlwerber kandidiert als Behindertenvertrauensperson, 
die beiden danach genannten Wahlwerberinnen bzw. Wahlwerber als deren Stellvertreterinnen bzw. 
Stellvertreter. Die bzw. der an erster Stelle genannte Wahlwerberin bzw. Wahlwerber ist die 
Vertreterin bzw. der Vertreter des Wahlvorschlags. 

 
5. Die zur Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschläge liegen ab 14.11.2025 bis einschließlich 

18.11.2025 im Büro des Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal (Schöpfstraße 45, 
6020 Innsbruck) jeweils in der Zeit von 09:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung zur Einsicht der 
Wahlberechtigten auf. 
 

6. Die Stimmabgabe findet am 19.11.2025 und am 20.11.2025 statt:  
19.11.2025, 07:00 – 10:15 Uhr, MZA Erdgeschoß 
19.11.2025, 10:45 – 13:30 Uhr, Kinder-Herzzentrum Erdgeschoß 
19.11.2025, 14:00 – 16:00 Uhr, CCB Erdgeschoß 
20.11.2025, 07:00 – 12:00 Uhr, Fritz-Pregl-Straße 3 Erdgeschoß 
20.11.2025, 12:30 – 15:00 Uhr, Anatomie Aula 

 
7. Für die Stimmabgabe wird ein einheitlicher Stimmzettel aufgelegt. 
 
8. Es sind nur jene Stimmen gültig, die für einen zur Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschlag ab-

gegeben werden. Der Wahlvorschlag ist auf dem Stimmzettel anzukreuzen, zu unterstreichen oder 
auf sonstige Weise, wie zB durch Durchstreichen aller übrigen Wahlvorschläge oder durch Angabe 
einer Wahlwerberin oder eines Wahlwerbers oder mehrerer Wahlwerberinnen oder Wahlwerber, 
eindeutig zu bezeichnen. Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass die Wählerin bzw. der Wähler 
in der Wahlzelle den ausgefüllten Stimmzettel in einen leeren und nicht beschrifteten Umschlag gibt 
und den Umschlag ungeöffnet in die Urne legt. 
Blinde oder schwer sehbehinderte Personen dürfen sich von einer Begleitperson, die sie selbst 
auswählen können, bei der Wahlhandlung helfen lassen. 

 
9. Wahlberechtigte, die wegen Urlaub, Karenz, Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes 

oder Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen an der persönlichen Stimmabgabe verhindert 
sind, können zur Wahrung ihres Wahlrechts spätestens bis 11.11.2025 beim Vorsitzenden des 
Wahlvorstands die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen. Der Antrag muss eine Zustelladresse 
für die Wahlkarte nennen. Mit der ausgestellten Wahlkarte werden ein Stimmzettel, ein Wahlkuvert 
und ein frankiertes und an den Wahlvorstand adressiertes Briefkuvert an die Wählerin bzw. den 
Wähler geschickt. Der Stimmzettel ist in das Wahlkuvert zu legen. Das Wahlkuvert ist zu verschlie-
ßen. Auf dem Wahlkuvert dürfen keine Aufschriften oder Zeichen vorhanden sein, die auf die Person 
der Wählerin bzw. des Wählers schließen lassen. Das Wahlkuvert und die Wahlkarte sind in das an 
den Wahlvorstand adressierte Briefkuvert zu legen. Dieses ist verschlossen im Postweg dem Wahl-
vorstand zu übermitteln. Die Einsendung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass das Wahlkuvert spä-
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testens am 20.11.2025 bis 15:00 Uhr beim Wahlvorstand einlangt. Ohne Wahlkarte oder verspätet 
eingelangte Stimmzettel sind ungültig. Auch nach Ausstellung einer Wahlkarte bleibt die bzw. der 
Wahlberechtigte zur persönlichen Stimmabgabe berechtigt, jedoch ist die Wahlkarte mitzubringen 
und dem Wahlvorstand zu übergeben. 

 
10. Die Mitglieder des Wahlvorstands sind:  

Dr.in Asita Djanani-Torggler 
Mag.a Claudia Baumholzer (Vorsitzende) 
Mathias Schaller (stellvertretender Vorsitzender) 

 
Die Ersatzmitglieder des Wahlvorstands sind:  

Dr.in  Yasmin Alp 
Mag.a Lisa Lasser 
Christian Weidhofer 

 

Mag.a Claudia Baumholzer e.h.  

Vorsitzende des Wahlvorstands für die Betriebsratswahl  
des allgemeinen Universitätspersonals 


